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Bern, Juni 2005

Liebe Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner

Bern ist eine schöne Stadt mit vielen attraktiven Wohnlagen, einem 
vielseitigen Kultur- und Freizeitangebot und guten öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Für Familien mit Kindern ist das Leben in der 
Stadt dennoch nicht immer einfach: Der Weg zur Schule oder zum 
besten „Gschpänli“ führt oft über verkehrsreiche Strassen. Es fehlt 
manchenorts an Freiräumen im direkten Wohnumfeld, wo Kinder 
spielen und sich bewegen können. 
Kinder und Familien sind aber wichtig für eine lebendige Stadt. Die 
Stadt Bern hat deshalb 1999 das „Konzept für eine kindergerechte 
Stadt“ entwickelt und fördert im Rahmen der „Lokalen Agenda 21“ 
Projekte, welche die Wohnqualität nachhaltig verbessern und in 
enger Zusammenarbeit mit der Quartierbevölkerung entwickelt und 
umgesetzt werden.
Ein sehr wichtiges Instrument, um das Wohnen in der Stadt 
für Familien attraktiver zu machen, ist die Umwandlung von 
Quartierstrassen in Begegnungszonen. In der Begegnungszone hat 
dank Tempo 20 und Fussgängervortritt vieles Platz: spielende Kinder, 
rollende und parkierte Autos, Velo putzende Sportler und Nachbarn, 
die zusammen Kaffee trinken. Bis 2014 sind in den Wohnquartieren der 
Stadt Bern 78 Begegnungszonen entstanden.

Dieses Informationsblatt hilft Ihnen abzuschätzen, ob eine 
Begegnungszone in Ihrer Strasse sinnvoll sein könnte. Wir möchten 
Ihnen damit zeigen, wie die Stadt Bern Begegnungszonen plant 
und einrichtet. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie in ihrem 
Wohnumfeld eine Begegnungszone initiieren möchten. 

Karl Vogel
Leiter Verkehrsplanung Bern

Begegnungszone – 
Was ist das? 

Eine Begegnungszone ist ein 
Strassenraum, der dem Verkehr 
und den angrenzenden Nutzungen 
dient. In Wohnquartieren ist 
die Begegnungszone ein Treff-
punkt für die Anwohnerinnen 
und Anwohner und Spiel- und 
Bewegungsort für die Kinder. 
In Geschäftsbereichen, wie der 
unteren Altstadt, ermöglicht die 
Begegnungszone den einkau-
fenden Fussgängerinnen und 
Fussgängern ein unbeschwertes 
Flanieren und Queren der Strasse. 
Der Verkehr hat aber immer auch 
seinen Platz.
Begegnungszonen werden mit 
dem offiziellen Signal „Begeg-
nungszone“ gekennzeichnet. Die 
Fussgängerinnen und Fussgänger 
dürfen hier die ganze Strasse frei 
benützen. Sie sind gegenüber dem 
Fahrverkehr vortrittsberechtigt, 
dürfen jedoch den Verkehr nicht 
unnötig behindern. Die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 20 km/h. 
Das Parkieren ist nur auf den 
markierten Parkfeldern erlaubt.
In diesem Informationsblatt geht 
es ausschliesslich um Begeg-
nungszonen in Wohnquartieren.

Grundsätze

Die Stadt Bern hat für Begeg-
nungszonen klare Grundsätze:
•	 Die	Anregung	,	eine	Begeg-

nungszone zu schaffen, muss 
von den Anwohnerinnen und 
Anwohnern selbst kommen.

•	Priorität	haben	Quartierstras-
sen, wo mit wenig Aufwand 
für möglichst viele Familien 
die Wohnqualität verbessert 
werden kann.

•	Eine	Begegnungszone	gibt	es	
nur dort, wo die Mehrheit der 
Anwohnerschaft dies wünscht 
und die Bereitschaft besteht, 
eine gewisse Verantwortung 
für den gemeinsam genutzten 
Strassenraum zu übernehmen.

•	Begegnungszonen	werden	nicht	
für die Ewigkeit gebaut, sondern 
mit einfachen Elementen und 
Markierungen eingerichtet. So 
reichen die begrenzten finanzi-
ellen Mittel für mehr Projekte. 
Wenn die Kinder ausgeflogen 
sind, kann die Begegnungszone 
auch wieder zurückverwandelt 
werden.

•		Auch	parkierte	Autos	und	Velos	
haben auf den markierten Feld-
ern Platz in der Begegnungszo-
ne. 

So sieht eine Begegnungszone aus

Damit Verkehrsteilnehmende sofort erkennen, dass sie sich in einer 
Begegnungszone befinden, rüstet die  Stadt Bern Begegnungszonen 
mit klar definierten Gestaltungselementen und Markierungen aus: 

An der Einfahrt in die 
Begegnungszone sorgen 
Tore für das Abbremsen der 
Fahrzeuge.

Mit der auf dem Asphalt 
weiss markierten Zahl 20 
wird unübersehbar die 
Höchstgeschwindigkeit 
angezeigt.

Auf dem Asphalt markierte 
grüne Fussabdrücke wei-
sen auf spielende Kinder 
hin.

Mit der Platzierung von 
Brunnenringen wird die 
Fahrgeschwindigkeit tief 
gehalten.

Grössere Spielbereiche 
und parkplatzfreie Flächen 
werden mit einem grünen 
Gitternetz markiert.

Die Anwohnerinnen und Anwohner können in Absprache mit der 
Verkehrsplanung weitere Elemente wie Sitzbänke, Spielkisten oder 
bepflanzbare Brunnenringe anbringen. Dies setzt aber voraus, dass die 
Anwohnerschaft die Verantwortung für den Unterhalt und die Reini-
gung dieser Elemente übernimmt und eine Kontaktperson benennt.
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Ergänzende Angebote

 
 
 Wünschen Kerngruppe Sich zusammensetzen, Initiative ergreifen 
   Kontaktperson bezeichnen 
   Interesse an einer Begegnungszone bei der Verkehrsplanung  
   anmelden                     

 
 Vorabklären Verkehrsplanung Einladung der Anwohnerschaft zur ersten Strassensitzung mit Thema: 
   Grundsätzliche Eignung der Strasse 

 
 Ideen entwickeln Kerngruppe Gestaltungsideen entwickeln 
  Anwohnerschaft Eventuell Strassenfest durchführen 
   Unterschriften einer Mehrheit der Anwohnenden sammeln 
   Stellungnahme der Quartierorganisation einholen 
   Antrag für Begegnungszone bei der Verkehrsplanung einreichen
 
 Projekt erarbeiten Verkehrsplanung Einladung der Anwohnerschaft zur zweiten Strassensitzung  
   Thema: Gestaltungsideen und weiteres Vorgehen 
    
   Vorprojekt mit Kostenschätzung und Gutachten erarbeiten
 
 Prioritäten setzen Gemeinderat Entscheid bezüglich Aufnahme in Jahresprogramm, Rückstellung 
   oder Ablehnung 

 
 Bewilligen Tiefbauamt Erarbeitung der definitiven Projektunterlagen 
   Zustimmung beim kantonalen Tiefbauamt einholen 
   Publikation und ev. Einspracheverfahren 

 
 Realisieren Tiefbauamt Anbringen der Signale, Markierungen und Gestaltungselemente 
   Abgabe der „Spielregeln für die Begegnungszone“ an alle Haushalte 
   durch die Verkehrsplanung 

 
 Geniessen Anwohnerschaft Spielen, sich treffen, Rücksicht nehmen 
  Verkehrsteilnehmende 
 

   
 Erfolgskontrolle Verkehrsplanung Erfolgskontrolle durchführen (Geschwindigkeiten, Unfälle, Nutzung) 
   Falls nötig: Nachrüstung und nochmalige Erfolgskontrolle 
 

M
ai - Juli

Aug.- N
ov.

D
ezem

ber
D

ez. - A
pril

M
ai - Juni

ab Juli 
M

ai - Juni
Jan. - M

ärz
A

pril

Zeitlicher Ablauf

Strassenfeste und Infrastruktur 

Wollen Sie eine verkehrsarme 
Quartierstrasse vorübergehend 
für ein Strassenfest nutzen? 
Stadtgrün Bern vermietet  
dafür Tische und Bänke sowie 
Spielgeräte.  
Wenden Sie sich an:

Veranstaltungsmanagement 
Predigergasse 5  
Postfach 3000 Bern 7  
Telefon: 031 321 52 20
www.bern.ch/polizeiinspektorat

Kontakte

Quartierorganisationen
•	 Quartierkommission	 

Länggasse (QLä) 
Telefon 031 310 02 40 
www.bern-laenggasse.ch

•	 Quartiermitwirkung	Stadtteil	3	
(QM3)  
Telefon 031 371 00 23 
www.qm3.ch

•	 Quartiervertretung	Stadtteil	4	
(QUAV4),  
Telefon 031 351 95 75 
www.quavier.ch

•	 DIALOG	Nordquartier 
Telefon 044 271 40 47 
www.dialognord.ch

•	 Quartierkommission	Bümpliz- 
Bethlehem (QBB) 
Telefon 031 991 52 45 
www.qbb.ch

Koordinationsstelle / Infos
Verkehrsplanung Bern
Zieglerstrasse 62
Postfach 3001 Bern
Telefon 031 321 70 10
verkehrsplanung@bern.ch
Kontaktperson: Herr Jürg Stähli
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Kinderbeteiligung

Möchten Sie sich über Grundla-
gen zu kindergerechter Planung 
oder über die Möglichkeiten 
zu einer kinderfreundlichen 
Belebung Ihrer Begegnungs-
zone oder Ihres Wohnumfeldes 
informieren?
Wenden Sie sich an:

Checkpoint	KINDERBÜRO 
Predigergasse 6, Postfach 3000 
Bern 7, Tel. 031 321 69 10,
www.bern.ch/checkpoint

Hier macht eine 
Begegnungszone Sinn

Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, dass sich nicht jede Quar-
tierstrasse als Begegnungszone 
eignet. Damit eine Quartierstrasse 
wirklich zu einem Aufenthalts- und 
Begegnungsraum werden kann, 
der auch genutzt und langsam 
befahren wird, sollte sie folgende 
Bedingungen erfüllen:
•		Wenig	Verkehr	(max.	100	Fahr-

zeuge pro Stunde)
•		Kein	nennenswerter	Durch-

gangsverkehr und kein öffent-
licher Linienverkehr

•	 Nicht	länger	als	2-3	Strassen-
abschnitte

•	 In	der	Regel	Tempo	30	auf	den	
angrenzenden Strassen

•	 Eine	eher	dichte	Überbauung	
mit starkem Bezug der Vorgär-
ten zur Strasse

•	 Eine	Anwohnerschaft	mit	zahl-
reichen Kindern und Jugend-
lichen

Vorgehen

•		 Um	eine	Begegnungszone	
zu initiieren, sollten Sie eine 
Kerngruppe bilden. Bezeichnen 
Sie eine Ansprechperson und 
nehmen Sie mit der Verkehrs-
planung Kontakt auf.

•	 An	einer	ersten	Strassensitzung	
klärt die Verkehrsplanung mit 
der Anwohnerschaft die grund-
sätzliche Eignung der Strasse 
als Begegnungszone ab.

•	 Bringen	Sie	die	Ideen	der	An-
wohnerschaft zur Begegnungs-
zone zu Papier und formulieren 
Sie einen Antrag. Mindestens 
die Hälfte der Anwohnerschaft 
muss den Antrag unterzeich-
nen. Eine gute Gelegenheit dazu 
bietet ein Strassenfest.

•	 An	einer	zweiten	Strassensit-
zung diskutiert die Verkehrspla-
nung mit der Anwohnerschaft 
die Projektideen und das 
weitere Vorgehen.

•	 Die	Verkehrsplanung	erarbeitet	
darauf ein Vorprojekt mit einer 
Kostenschätzung.

•	 Der	Gemeinderat	entscheidet,	
welche Projekte ins nächste 
Realisierungspaket aufgenom-
men werden. Ein Projekt kann 
also auch zurückgestellt oder 
ganz abgelehnt werden. 

•	 Der	Kanton	muss	der	Begeg-
nungszone	zustimmen.	Ohne	
Einsprachen kann nach der 
Publikation realisiert werden.

•	 Mit	der	Realisierung	der	
Begegnungszone erhalten alle 
Haushalte ein Informationsblatt 
zu deren Ausstattung, Nutzung 
und Unterhalt. 

•	 Nach	6-12	Monaten	wird	eine	
erste Erfolgskontrolle durch-
geführt. Falls nötig wird die 
Begegnungszone nachgerüstet.


